
Beschlüsse der Kirchgemeinde-
versammlung vom 23. Mai 2023

1. Genehmigung Bauabrechnung 
    Engelstrasse 4
2. Genehmigung Jahresrechnung 2022
3. Genehmigung Jahresbericht 2022
4. Wahlvorschlag Pfarrwahlkommission
    Frau Barbara Brunner Roth wurde als
    Pfarrperson zu 70% für den Rest der
    Amtsdauer 2020-2024 gewählt
5. Genehmigung Totalrevision Kirchge-
    meindeordnung
6. Genehmigung Legislaturziele 2022-2026 

Gegen die Beschlüsse kann, gestützt 
auf §151 Abs. 1 GG, binnen 30 Tagen 
von der Veröffentlichung an gerechnet,  
schriftlich Beschwerde bei der Bezirks- 
kirchenpflege erhoben werden.

Winterthur, 2. Juni 2023
Kirchenpflege Töss
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Eingegangen Stimmzettel

Anwesende Stimmberechtigte

Ausgeteilte Stimmzettel 

Abstimmungsfrage/Antrag:

Die Pfarrwahlkommission der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Winterthur-Töss 
beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 23.05.2023 einstimmig die Wahl von 

Barbara Brunner Roth (Jahrgang 1971)
als ordentliche Pfarrperson zu 70% für den Rest der Amtsdauer 2020-2024

Wollen sie diesen Wahlvorschlag annehmen und somit Frau Brunner Roth wählen?

Gemäss Artikel 12 KGO Töss obliegt die Neuwahl einer Pfarrperson der 
Kirchgemeindeversammlung. Gemäss § 20 PfrVO gilt die Abstimmung über den 
Wahlvorschlag der Pfarrwahlkommission zugleich als Wahlvorgang. Die Abstimmung 
muss geheim durchgeführt werden

Frage nach Rückweisungsantrag  durch Versammlungsleitung

Rückweisungsantrag gestellt


